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Dr. Justus Achelis, DIBt 
 

Die Bundesregierung hat auf Grund des § 1 Absatz 2, des § 2 Absatz 2 und 3, des § 3 

Absatz 2, des § 4, jeweils in Verbindung mit § 5, des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Absatz 1a, 3 

Satz 1 bis 3 und Absatz 4, des § 7a Absatz 1 sowie des § 7b Absatz 1 und 2 des 

Energieeinsparungsgesetzes die "Zweite Verordnung zur Änderung der 

Energieeinsparverordnung" vom 18. November 2013 erlassen (BGBl. 2013 I  S. 3951 ff.). 

 

Die geänderte Energieeinsparverordnung („EnEV 2013“) ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. 

 

Um im Vollzug eine möglichst einheitliche Anwendung der Energieeinsparverordnung zu 

ermöglichen, hat die Fachkommission "Bautechnik" der Bauministerkonferenz beschlossen, 

eine Arbeitsgruppe einzurichten, die die in den Ländern eingehenden Anfragen von 

allgemeinem Interesse beantworten soll. 

 

Die Entwürfe der Arbeitsgruppe werden dann in den Sitzungen der Fachkommission beraten. 

 

Die Arbeitsgruppe wurde unter Beteiligung von Vertretern des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, der Obersten Bauaufsichtsbehörden der 

Länder Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und 

Nordrhein-Westfalen sowie des DIBt eingerichtet. 

 

Die nachfolgend abgedruckten Anfragen und deren Antworten sind am 09.01.2015 in der 

wiedergegebenen Form beschlossen worden. 
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Auslegung XX-7 zu § 9 Absatz 3 EnEV 2013 (Begriffsbestimmung 
„Bauteil“) 
 
 
Leitsatz: 
„Gesamte jeweilige Bauteilfläche“ im Sinne von § 9 Absatz 3 EnEV 2013 sind jeweils die 
nach Maßgabe der Kapitelaufteilung der Anlage 3 zusammengefassten Bauteilflächen.  
 

Frage: 
Die in § 9 Absatz 1 EnEV 2013 gestellten Anforderungen an bestimmte Änderungen von 
Außenbauteilen bestehender Gebäude gelten nach § 9 Absatz 3 EnEV 2013 nicht, wenn die 
Fläche der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 % der gesamten jeweiligen Bauteilfläche 
des Gebäudes beträgt. Wie ist in diesem Zusammenhang die „jeweilige gesamte 
Bauteilfläche“ zu bestimmen?  
 

Antwort: 

1. Nach § 9 Absatz 1 EnEV 2013 werden die einschlägigen Maßnahmen unter 
Verweisung auf die Nummern 1 bis 6 der Anlage 3 definiert.  

2. Die sogenannte „Bagatellklausel“ im § 9 Absatz 3 EnEV 2013 bezieht sich direkt und 
ausschließlich auf § 9 Absatz 1. Deshalb ist davon auszugehen, dass in diesem 
Zusammenhang auch der Begriff „jeweilige gesamte Bauteilfläche“ in Anlehnung an 
Anlage 3 definiert ist. 

3. Zur Ermittlung der „jeweiligen gesamten Bauteilfläche des Gebäudes“ sind demzufolge 
die Bauteile in der Weise zusammenzufassen, wie es die Gliederung der Anlage 3 
EnEV 2013 in den Nummern 1 (Außenwände), 2 (Fenster, Fenstertüren, 
Dachflächenfenster und Glasdächer), 3 (Außentüren), 4 (Dachflächen sowie Decken 
und Wände gegen unbeheizte Dachräume), 5 (Wände gegen Erdreich oder unbeheizte 
Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) sowie Decken nach unten gegen Erdreich, 
Außenluft oder unbeheizte Räume) und 6 (Vorhangfassaden) vorgibt, und ihre 
einzelnen Flächen zur „jeweiligen gesamten Bauteilfläche“ aufzuaddieren. 
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